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Erwägungen des Bundesgerichts
Das Bundesgericht prüfte den Anspruch der 
A AG auf Rückerstattung der Verrechnungs-
steuer anhand verschiedener Kriterien, wo-
bei es den Schwerpunkt auf die Prüfung der 
Nutzungsberechtigung an dem den steuer-
baren Ertrag abwerfenden Vermögenswert 
der A AG legte. Des Weiteren untersuchte 
das Bundesgericht, ob eine Steuerumge-
hung vorliege und deshalb eine Rückerstat-
tung nicht möglich sei. Das Bundesgericht 
verweigerte die Rückerstattung der Ver-
rechnungssteuer mit folgenden Begründun-
gen:

Nutzungsberechtigung
Eine juristische Person hat Anspruch auf 
Rückerstattung der Verrechnungssteuer, 
wenn sie bei Fälligkeit Sitz im Inland hatte 
(Art. 24 Abs. 2 VStG), die belasteten Erträge 
ordnungsgemäss verbuchte (Art. 25 Abs. 1 
VStG) und bei Fälligkeit das Recht zur Nut-
zung des den steuerbaren Ertrag abwerfen-
den Vermögenswertes besass (Art. 21 
Abs. 1 lit. a VStG). Die ersten zwei Kriterien 
erfüllte die A AG, das Recht zur Nutzung 
des den steuerbaren Ertrag abwerfenden 
Vermögenswertes war hingegen umstritten. 

Gemäss Bundesgericht besteht beim Er-
werb eigener Aktien die Besonderheit darin, 
dass der den steuerbaren Ertrag abwerfen-
de Vermögenswert dem Anspruchsberech-
tigten bei Fälligkeit der steuerbaren Leis-
tung regelmässig nicht mehr gehört. 

Erwirbt eine Gesellschaft eigene Beteili-
gungsrechte zwecks Kapitalherabsetzung, 
so steht das Recht zur Nutzung gemäss 
Steuerpraxis dem Veräusserer der Beteili-
gungsrechte zu, der den entsprechenden 
Erlös als Liquidationsdividende auch zur Be-
steuerung bringen muss. Entscheidend ist 
damit, ob der Veräusserer der Beteiligungs-
rechte den Nettoertrag tatsächlich bezieht 
und behalten kann. Das Recht zur Nutzung 
ist namentlich dann zu verneinen, wenn 
eine formelle Weiterleitungspflicht der Net-
toerträge besteht.

Das Bundesgericht entschied im vorliegen-
den Fall, dass die A AG bei Fälligkeit der 
steuerbaren Leistung das Nutzungsrecht an 
dem den steuerbaren Ertrag abwerfenden 
Vermögenswert gemäss Art. 21 Abs. 1 lit. a 
VStG besass und der A AG unter den gege-

benen Umständen die Rückerstattung, trotz 
kurzer Haltedauer (18 Tage), grundsätzlich 
zusteht. Dass die Aktien mit einer Kaufsop-
tion belastet waren, hat dabei keinen Ein-
fluss, denn der mit einer Kaufsoption belas-
tete Eigentümer bleibt bis zum Zeitpunkt, in 
dem der Berechtigte sein Kaufsrecht aus-
übt, an den optionsbelasteten Vermögens-
werten nutzungsberechtigt. 

Steuerumgehung
Eine Steuerumgehung wird nach ständiger 
bundesgerichtlicher Rechtsprechung ange-
nommen, wenn (a) eine von den Beteiligten 
gewählte Rechtsgestaltung als ungewöhn-
lich, sachwidrig oder absonderlich, jeden-
falls den wirtschaftlichen Gegebenheiten 
völlig unangemessen erscheint, (b) die ge-
wählte Rechtsgestaltung lediglich deshalb 
getroffen wurde, um Steuern einzusparen, 
die bei sachgemässer Ordnung der Verhält-
nisse geschuldet wären, und (c) das ge-
wählte Vorgehen tatsächlich zu einer erheb-
lichen Steuerersparnis führen würde, sofern 
es von der Steuerbehörde hingenommen 
würde. Ob diese Voraussetzungen erfüllt 
sind, ist aufgrund der konkreten Umstände 
des Einzelfalls zu prüfen. Sind die Voraus-
setzungen der Steuerumgehung erfüllt, so 
ist der Besteuerung diejenige Rechtsgestal-
tung zugrunde zu legen, die sachgemäss 
gewesen wäre, um den erstrebten wirt-
schaftlichen Zweck zu erzielen. Treffen die-
se Kriterien zu, ist eine Rückforderung der 
Verrechnungssteuer gemäss Art. 21 Abs. 2 
VStG nicht möglich.

Das Bundesgericht stellt sich auf den Stand-
punkt, dass auf Stufe der B AG eine Steuer-
umgehung vorliegt, vermied diese doch 
durch die missbräuchlich gewählte, unge-
wöhnliche Rechtsgestaltung immerhin eine 
Besteuerung. Das Bundesgericht argumen-
tierte, dass bei einer Gesamtbetrachtung 
der Geschäftsabwicklung, insbesondere der 
Kombination von Verkauf und Rückkauf der 
Aktien einerseits und von Kauf und Wieder-
verkauf von Call-Optionen anderseits, deut-
lich wird, dass die fraglichen 20’000 Inha-
beraktien der B AG bloss von der latenten 
Verrechnungssteuerbelastung hätten be-
freit werden sollen, indem diese im Endef-
fekt kurz bei der A AG «zwischendeponiert» 
und innert kürzester Frist wieder zurücker-
worben wurden. 

Das Bundesgericht führte in diesem Zusam-
menhang weiter aus, dass die Rückerstattung 
der Verrechnungssteuer der A AG jedoch 
nur verweigert werden kann, wenn sie bei der 
von der B AG gewählten Rechtsgestaltung 
mitgewirkt oder sie zumindest Kenntnis von 
den konkreten Umständen hatte. Die Prü-
fung der entscheidenden Fragen muss an-
hand einer Gesamtbetrachtung der Ge-
schäftsabwicklung vorgenommen werden, 
da eine isolierte Wertung den tatsächlichen 
Verhältnissen nicht gerecht wird, wenn der 
sachliche und zeitliche Zusammenhang zwi-
schen den verschiedenen Rechtsgeschäften 
dermassen offensichtlich ist. 

Die B AG liess sich von der A AG für die Ka-
pitalherabsetzung beraten, woraus zu 
schliessen ist, dass die A AG von sämtlichen 
Geschäften Kenntnis hatte. Zudem spricht 
wenig dafür, dass die A AG die Optionsge-
schäfte, ohne die Hintergründe dieser Ope-
ration zu kennen, abgeschlossen hätte. Hin-
zu kommt, dass eine 100%-Abdeckung der 
Optionsgeschäfte, wie es die A AG unver-
züglich gemacht hat, nicht erforderlich oder 
üblich ist. Diesen Überlegungen folgend ist 
für das Bundesgericht offensichtlich, dass 
unter Würdigung der Geschäftsabwicklung 
als Ganzes die A AG Kenntnis der Rechts
gestaltung hatte, wenn nicht sogar bei die-
ser mitgewirkt hatte, und die Rückforderung 
der Verrechnungssteuer aufgrund vorlie-
gender Steuerumgehung somit verweigert 
werden muss. 
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Geltendes Recht: das Nennwertprinzip
Nach dem heute geltenden Nennwertprinzip 
unterliegt jede Eigenkapitalrückzahlung, 
welche nicht eine Rückzahlung von einbe-
zahltem Grund- oder Stammkapital dar-
stellt, der Einkommens- bzw. der Verrech-
nungssteuer.

Das neue Kapitaleinlageprinzip
Gemäss nArt. 20 Abs. 3 DBG (Bundesgesetz 
über die direkte Bundessteuer), nArt. 7b 
StHG (Steuerharmonisierungsgesetz) so-
wie nArt. 5 Abs. 1bis VStG (Verrechnungs-
steuergesetz) wird die Rückzahlung von Ein-
lagen, Aufgeldern und Zuschüssen, die von 
den Inhabern der Beteiligungsrechte nach 
dem 31. Dezember 1996 geleistet worden 
sind, neu gleich behandelt wie die Rückzah-
lung von Grund- oder Stammkapital.

Das Kapitaleinlageprinzip tritt am 1. Januar 
2011 in Kraft und wird das für die Verrech-
nungssteuer und die Einkommenssteuer 
bisher geltende Nennwertprinzip ablösen. 
Für Zwecke der Einkommenssteuer wird die 

neue Regelung sowohl auf Bundesebene als 
auch auf kantonaler Ebene (das StHG hält 
einen harmonisierungsrechtlichen Mindest-
standard fest) eingeführt, wobei gewisse 
Kantone bereits heute das Kapitaleinlage-
prinzip kennen.

Begriff der Kapitaleinlage
Unter den Begriff der Kapitaleinlage fallen 
gemäss Botschaft zum Unternehmenssteuer
reformgesetz II neben Agios und Zuschüs-
sen z. B. auch Forderungsverzichte von 
Aktionären, sofern der Entscheid auf ihre 
Eigenschaft als Aktionäre zurückzuführen 
ist und der Forderungsverzicht nicht im 
Rahmen einer Sanierung erfolgte, anlässlich 
derer i. d. R. auch Dritte auf ihre Forderun-
gen verzichten. Ob auch verdeckte Kapi-
taleinlagen für Einkommenssteuerzwecke 
privilegiert zu behandeln sind, wird sich in 
der Praxis zeigen.

Pflicht zur separaten Offenlegung in der 
Handelsbilanz
Gemäss dem Wortlaut von nArt. 5 Abs. 1bis 
VStG sind Kapitaleinlagen in der Handels
bilanz separat aufzuführen und die Gesell-
schaft muss jede Veränderung dieses Kon-
tos der Eidgenössischen Steuerverwaltung 
melden. Eine entsprechende Vorschrift fehlt 
zwar im DBG bzw. StHG, jedoch wird wohl 
aufgrund des klaren Wortlauts des VStG nicht 
auf eine entsprechende Offenlegung bzw. 
Meldung verzichtet werden können. Zudem 
ist zu beachten, dass lediglich ab 1997 ge-
leistete Einlagen steuerfrei rückzahlbar 
sind. Dies bedeutet, dass vor dem 31. De-
zember 1996 geleistete Einlagen selbst 
dann nicht steuerfrei zurückgezahlt werden 
können, wenn diese eindeutig als Einlagen 
von Inhabern der Beteiligungsrechte ausge-
wiesen sind. 

Es empfiehlt sich also, eine klare Reserven-
aufteilung bereits heute vorzunehmen. Zu-
dem sind die privilegierten Einlagen, welche 
nach dem 31. Dezember 1996 geleistet 
wurden, im Hinblick auf die beim Steuer-
pflichtigen liegende Beweislast gut zu doku-
mentieren. 

Übergang zum Kapitaleinlageprinzip
Gabriela Schwyter, Senior, Certified Tax Expert, Corporate Tax; gabriela.schwyter@ch.ey.com

Bedeutung im internationalen Umfeld
Das Kapitaleinlageprinzip wirkt sich insbe-
sondere mit Bezug auf ausländische Investi-
tionstätigkeit positiv auf den Steuerstandort 
Schweiz aus. Wollen ausländische Investoren 
in eine Schweizer Kapitalgesellschaft inves-
tieren, kann aufgrund des aktuell geltenden 
Nennwertprinzips lediglich das nominelle 
Grund- bzw. Stammkapital verrechnungs-
steuerfrei von der Schweiz ins Ausland zu-
rückgeführt werden. Die Rückführung von 
Einlagen usw. unterliegt jedoch grundsätz-
lich der Verrechnungssteuer von 35%. Unter 
Umständen kann in solchen Fällen zwar ein 
Doppelbesteuerungsabkommen herangezo-
gen werden, wobei jedoch meistens eine 
Sockelsteuer bestehen bleibt, die unter Um-
ständen mangels Besteuerung im anderen 
Vertragsstaat nicht angerechnet werden 
kann und somit eine definitive Steuerbelas-
tung darstellt. Mit der Einführung des Kapi-
taleinlageprinzips können ab 2011 nun 
auch Einlagen usw. verrechnungssteuerfrei 
ins Ausland zurückgeführt werden, ohne 
dass überhaupt ein Doppelbesteuerungsab-
kommen herangezogen werden muss.

Zudem vertritt die Eidgenössische Steuer-
verwaltung unter dem heute geltenden 
Nennwertprinzip die Auffassung, dass die 
im Rahmen der Immigration vom Ausland in 
die Schweiz überführten Reserven nicht 
verrechnungssteuerfrei zurückgeführt wer-
den können. Nach Einführung des Kapi-
taleinlageprinzips sollte die Immigration der 
ausländischen Gesellschaft aus Verrech-
nungssteuersicht als Einbringung i. S. von 
nArt. 5 Abs. 1bis VStG qualifizieren, wobei 
kein Ausweis in einem gesonderten Konto 
nötig sein sollte, da sich der bilanzielle Aus-
weis auf ausländisches Recht stützt.

Transponierung
Unter dem geltenden Nennwertprinzip kön-
nen die Steuerfolgen der Transponierung 
durch die sog. Agio-Lösung vermieden wer-
den. Danach ist die Einbringung einer Betei-
ligung in eine selbstbeherrschte Gesell-
schaft zu einem über dem Nominalwert der 
eingebrachten Beteiligungsrechte liegenden 

Im Rahmen der Unternehmenssteuer-
reform II wurde das Kapitaleinlage-

prinzip eingeführt, welches am 1. Ja-
nuar 2011 in Kraft tritt und auf 

Einlagen, Aufgelder und Zuschüsse 
anwendbar ist, die nach dem 31. De-
zember 1996 geleistet worden sind. 

Auch wenn der Zeitpunkt des Inkraft-
tretens noch gut zwei Jahre entfernt 

liegt, sollte bereits jetzt überlegt wer-
den, welche Vorbreitungsmassnah-
men in diesem Zusammenhang zu 

treffen sind. Das Kapitaleinlageprinzip 
stellt einen Einbruch ins Nennwert-

prinzip dar und ist mit grossen syste-
matischen Veränderungen verbunden. 
Die neue Regelung bringt insbesonde-

re im internationalen Verhältnis Vor-
teile und steht grundsätzlich nicht im 
Widerspruch zur geplanten Revision 
des Aktien- und Rechnungslegungs-

rechts.
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Wert einkommenssteuerfrei möglich, sofern 
der Mehrwert einem Reservekonto gutge-
schrieben wird. Mit der Einführung des Ka-
pitaleinlageprinzips stellt sich die Frage, ob 
die Agio-Lösung weiterhin angewendet wer-
den kann. Diesbezüglich besteht in der Lite-
ratur Uneinigkeit, und die Praxis wird zeigen, 
ob die Agio-Lösung z. B. durch Zuweisung 
des Mehrwerts in die nicht privilegierte Re-
serve weiterhin zulässig ist.

Das Kapitaleinlageprinzip vor dem 
Hintergrund der Revision des Aktien-  
und Rechnungslegungsrechts
Bisher war die Frage der Zulässigkeit der 
Ausschüttung von Agio umstritten. Der Ent-
wurf der Revision des Aktien- und Rech-
nungslegungsrechts sieht nun vor, dass Ein-
lagen und Zuschüsse, welche von Inhabern 
der Beteiligungsrechte geleistet werden, ei-
ner gesonderten Kapitalreserve zuzuweisen 

sind. Dem Vernehmen nach kann diese Ka-
pitalreserve mittels eines Kapitalherabset-
zungsverfahrens an die Anteilsinhaber zu-
rückgeführt werden. Dies bedeutet jedoch, 
dass die formellen Voraussetzungen für die 
Kapitalherabsetzung, wie öffentliche Beur-
kundung, Prüfungsbericht und dreimalige 
Aufforderung an die Gläubiger, erfüllt sein 
müssen. Dies stellt eine erschwerende Ein-
schränkung des Kapitaleinlageprinzips dar. 

Gegenwärtige Besteuerung von Immobili­
enfonds und -gesellschaften
Für Zwecke der direkten Steuern werden 
Immobiliengesellschaften grundsätzlich 	
wie alle übrigen Kapitalgesellschaften be-
steuert. Die effektive Steuerbelastung auf 
Gesellschaftsebene dürfte bei interkantonal 
tätigen Gesellschaften bei durchschnittlich 
rund 20% liegen. Zusätzlich unterliegt der 
an die privaten Aktionäre ausgeschüttete 
Gewinn der Einkommenssteuer. Die wirt-
schaftliche Doppelbelastung auf ausge-
schütteten Gewinnen wird durch das Divi-
dendenteilbesteuerungsverfahren zwar 
gemildert, bleibt in den Grundzügen aber 
bestehen. Entsprechend resultiert eine Ge-
samtsteuerbelastung auf ausgeschütteten 
Gewinnen von über 52% (ohne Teilbesteue-
rung) respektive von rund 38% (mit Teilbe-
steuerung).

Im Unterschied dazu unterliegen ausge-
schüttete Erträge von Fonds mit direktem 
Grundbesitz keiner wirtschaftlichen Doppel-
belastung. Die Erträge aus direktem Grund-
besitz werden auf Ebene des Fonds besteuert 
und können steuerfrei an die Anteilsinhaber 
ausgeschüttet werden. Im Gegensatz dazu 
werden alle übrigen Erträge direkt dem 	
Anteilsinhaber zugerechnet und unterliegen 
entsprechend «nur» der Einkommenssteuer. 
Zusätzlich profitieren Immobilienfonds von 
einem reduzierten Steuersatz für Zwecke der 
direkten Bundessteuer (4.25% anstelle von 
8.5%). Die kantonalen Steuergesetze ken-
nen bezüglich des Steuersatzes unterschied-

Besteuerung von Immobiliengefässen – Was bringt die Zukunft?
Hanspeter Saner, Partner; hanspeter.saner@ch.ey.com
Conradin Mosimann, Senior; conradin.mosimann@ch.ey.com

liche Regelungen. Die effektive Steuerbelas-
tung des Ertrags aus direktem Grundbesitz 
beträgt in interkantonalen Verhältnissen 
rund 15%. Anders als für Immobilienaktien-
gesellschaften gelten für Fonds jedoch 
strenge regulatorische Vorschriften, welche 
die Entwicklungsmöglichkeiten stark ein-
schränken.

Blick in die Zukunft
Zurzeit werden verschiedene Vorschläge 
diskutiert, wie Immobiliengefässe attraktiver 
ausgestaltet werden können. Dabei wird im 
Rahmen einer KAG-Revision eine Gleichbe-
handlung zwischen Fonds mit direktem und 
solchen mit indirektem Grundbesitz ange-
strebt. Die Arbeitsgruppe Immobilienfonds 
der Swiss Funds Association (SFA) schlägt 
deshalb eine Angeleichung der Besteuerung 
zwischen Immobilienfonds mit direktem 
Grundbesitz und Immobiliengesellschaften 
vor. Die Erträge aus Grundbesitz sollen neu 
auch bei Immobilienaktiengesellschaften 
ausschliesslich auf Stufe der Gesellschaft 
besteuert werden. Dividendenausschüttun-
gen an Aktionäre wären demnach von der 
Einkommenssteuer befreit. Diese Massnah-
me würde die Besteuerung von Immobilien-
aktiengesellschaften ähnlich attraktiv ma-
chen wie jene von Immobilienfonds. Zudem 
könnten dadurch die steuerlichen Nachteile 
gegenüber den europäischen Real Estate 	
Investment Trusts beseitigt werden.

Um den Immobilienfonds in der Schweiz 
doch noch zum Durchbruch zu verhelfen, 

Bei der Gründung von Immobilienge
fässen stellt sich seit dem Inkrafttre-

ten des Bundesgesetzes über die 
kollektiven Kapitalanlagen (KAG) am 

1. Januar 2007 die Frage, ob ein 
Immobilienfonds oder eine Immobilien

gesellschaft die bessere Rechtsform 
darstellt. Unter dem geltenden Recht 
muss dabei eine Abwägung zwischen 
der Gesamtsteuerbelastung und den 

regulatorischen Voraussetzungen 
vorgenommen werden. Mit anderen 
Worten: Wer einen Immobilienfonds 

gründet, erkauft sich die tiefere 
Steuerbelastung durch die Inkaufnah-

me einer Vielzahl von Regulatorien. 
Entsprechend konnten sich Immobili-
enfonds mit direktem Grundbesitz in 

der Schweiz, trotz der attraktiven Be-
steuerung, auch in den letzten zwei 

Jahren nicht durchsetzen, und zurzeit 
werden nur rund 30 Immobilienfonds 

geführt. Im Gegenteil, die überwiegen-
de Anzahl der Unternehmen entschei-

det sich für eine Immobilienaktien
gesellschaft und nimmt bewusst eine 
wirtschaftliche Doppelbelastung des 

Gewinns in Kauf. Zurzeit werden 
Massnahmen diskutiert, wie dieses 

Dilemma künftig gelöst werden kann.
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müssten v. a. die regulatorischen Rahmenbe-
dingungen liberalisiert werden. Offenbar hat 
die Arbeitsgruppe Immobilienfonds der SFA 
dem «Steuerungsausschuss Dialog Finanz-
platz STAFI» entsprechende Massnahmen 
vorgeschlagen, welche nun vertieft geprüft 
werden sollen. Die konkreten Massnahmen 
wurden bisher jedoch noch nicht veröffent-

licht. Grundsätzlich sollen aber die regulato-
rischen Bedingungen gelockert werden.

Für die Immobilienbranche wäre es wün-
schenswert, wenn einerseits die Besteue-
rung von Immobiliengesellschaften ange-
passt und auf der anderen Seite die 
regulatorischen Voraussetzungen für Immo-
bilienfonds liberalisiert würden. Dadurch 

stünden für unterschiedliche Verhältnisse 
jeweils geeignete Anlageformen zur Ver
fügung. Die entsprechende Entwicklung 	
befindet sich momentan jedoch noch im 	
Anfangsstadium, und es bleibt abzuwarten, 
ob und allenfalls wann solche Massnahmen 
tatsächlich vom Gesetzgeber umgesetzt 
werden.

Gegenwärtige Besteuerung von Immobili­
enfonds und -gesellschaften
Mit der Erbringung von zentralen Dienstleis-
tungen in Bereichen wie Finanzwesen, 
Controlling, Steuern, Recht, Personal oder 
IT versuchen MNU, Synergien und Kosten-
einsparungen durch Grössenvorteile zu 
erzielen. Zentrale Dienstleistungsanbieter 
erlauben es MNU darüber hinaus, hochquali-
fizierte Fachkräfte zu beschäftigen und so-
mit ihre Leistungen und Prozesse effizient 
und verlässlich zu gestalten. Aus Transfer-
preissicht ist es für steuerliche Zwecke 
erforderlich, dass Steuerzahler solche 
grenzüberschreitenden Transaktionen 
fremdvergleichskonform durchführen, d. h., 
das Dienstleistungsentgelt muss einen 
Marktpreis widerspiegeln, als ob die Partei-
en nicht miteinander verbunden wären. 
Anderenfalls ist es möglich, dass nationale 
Steuerbehörden das steuerpflichtige Ein-
kommen der lokalen Tochtergesellschaft 

Probleme bei der Bestimmung von Verrechnungspreisen für konzerninterne 
Management- und andere Unterstützungsleistungen
Ulrike Wolff, deutsche Rechtsanwältin, LL.M., M.R.F., Manager, Transfer Pricing; ulrike.wolff@ch.ey.com

anpassen, die die Dienstleistung in Anspruch 
nimmt, was in der Regel zu höheren Steuer- 
und Zinszahlungen führt. Zudem wurde das 
internationale Umfeld der Transferpreisrege-
lungen komplizierter, da eine zunehmende 
Zahl von Ländern Transferpreisregelungen 
und Dokumentierungspflichten eingeführt 
und/oder aktualisiert hat. 

Die Bestimmung von Transferpreisen für 
konzerninterne Dienstleistungen ist damit 
zu einem bedeutenden Risiko für MNU ge-
worden, da die Steuerbehörden genauer auf 
die Art der erbrachten Dienstleistungen und 
die hierfür entrichteten Entgelte achten. 
Verglichen mit dem Verkauf von Waren und 
Gütern ist es aufgrund der spezifischen Art 
von Dienstleistungstransaktionen nämlich 
schwieriger festzustellen, ob die Dienstleis-
tung tatsächlich erbracht wurde. Auch die 
Tatsache, dass viele Steuerzahler keine aus-
reichenden Aufzeichnungen zum Nachweis 
der tatsächlichen Erbringung einer Dienst
leistung und gegebenenfalls Erfüllung ihrer 
Dokumentationspflichten vorhalten, ist ein 
weiterer Grund dafür, dass die Verrech-
nungspreise für konzerninterne Dienstleis-
tungen ein bedeutendes Problem geworden 
sind.

In Verrechnungspreisfragen folgen die meis-
ten Länder den Regeln der «Verrechnungs-
preisgrundsätze für multinationale Unter-
nehmen und Steuerverwaltungen» 1995 
der OECD («OECD-Richtlinien»). Hiernach 
müssen zwei grundlegende Kriterien beach-

Im heutigen Geschäftsleben ist es  
für multinationale Unternehmen 

(«MNU») üblich, ihre im Ausland  
ansässigen Tochtergesellschaften 

durch Management- und andere zent-
rale Dienstleistungen zu unterstützen. 

Steuerbehörden konzentrieren sich  
jedoch im Rahmen von Steuerprüfun-

gen zunehmend auf die Entgelte für 
solche Dienstleistungen.

tet werden, damit die Dienstleistungsgebühr 
in der Regel anerkannt wird. Üblicherweise 
ist es für den Steuerzahler besonders wich-
tig, spezifische Beispiele für die im Laufe 
eines Jahres erbrachten Dienstleistungen zu 
nennen. 

Als Erstes muss die Dienstleistung tatsäch-
lich erbracht worden sein, d. h., der Dienst-
leistungsempfänger muss einen wirtschaftli-
chen Nutzen erhalten haben. Dies ist nicht 
der Fall, wenn z. B. ein Dritter nicht gewillt 
wäre, für die Dienstleistung zu zahlen, oder 
der Dienstleistungsempfänger die Tätigkeit 
bereits unternehmensintern oder durch ei-
nen anderen Dienstleistungsanbieter durch-
geführt hat («Duplikation von Dienstleistun-
gen»). Es ist auch möglich, dass die 
Tätigkeit im Interesse oder zum Vorteil der 
Gesellschafter erfolgt (z. B. Erfüllung von 
Rechnungslegungsanforderungen der 
Muttergesellschaft einschliesslich der Kon-
solidierung von Jahresabschlüssen; Be-
schaffung von Mitteln für den Erwerb von 
Beteiligungen des Gesellschafters). Die 
zweite grundlegende Voraussetzung ist, 
dass das Dienstleistungsentgelt fremdver-
gleichskonform bestimmt wurde. 

Bei der Preisfestsetzung für konzerninterne 
Dienstleistungen werden gewöhnlich zwei 
Verrechnungspreismethoden angewandt: 
die Preisvergleichsmethode («Comparable 
Uncontrolled Price Method» oder CUP-	
Methode) oder die Kostenaufschlagsmetho-
de. Obwohl die CUP-Methode die von den 
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meisten Steuerbehörden bevorzugte Ver-
rechnungspreismethode ist, ist eine Anwen-
dung im Fall von Dienstleistungsentgelten 
tatsächlich kaum möglich, da bedingt durch 
die Art von konzerninternen Dienstleistun-
gen keine ausreichend verlässlichen inter-
nen oder externen Vergleichsdaten für 
Dienstleistungsgebühren zwischen (oder 
mit) unverbundenen Unternehmen verfüg-
bar sind. Aus diesem Grund wird in der Pra-
xis meistens die Kostenaufschlagsmethode 
für die Bestimmung des Entgelts für kon-
zerninterne Dienstleistungen verwendet. 
Häufige Gegenstände von Steuerprüfungen, 
falls die Kostenaufschlagsmethode gewählt 
wurde, sind die Bestimmung der Kosten-
grundlage, die angewandten Umlageschlüs-
sel (wenn Dienstleistungen für mehr als 
eine Tochtergesellschaft erbracht werden) 
und die Höhe des Gewinnaufschlags.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass 
es keine sogenannten Faustregeln gibt, ins-
besondere da die lokalen gesetzlichen oder 
administrativen Transferpreisbestimmungen 
gewöhnlich keine Regelungen bezüglich der 
anzuwendenden Umlageschlüssel und Ge-
winnaufschläge enthalten. Darüber hinaus 
erfordern Dokumentationsbestimmungen 
oft einen Nachweis des Steuerzahlers, dass 
die Bestimmung des Dienstleistungsentgelts 
einschliesslich der verwendeten Umlage-
schlüssel und Gewinnaufschläge fremdver-
gleichskonform erfolgte. Daher sollten Steu-
erzahler eine Datenbankanalyse als Teil ihrer 
Verrechnungspreisdokumentation vorhal-
ten, die die angewendeten Gewinnaufschlä-
ge rechtfertigt. Diese Datenbankanalysen 
sollten zur Erfüllung von gegebenenfalls 
zeitnahen Dokumentationspflichten regel-
mässig aktualisiert werden. 

Seit 1995 befragt Ernst & Young multinatio-
nale Unternehmen zu verschiedenen Berei-
chen des internationalen Steuerrechts ein-
schliesslich der Verrechnungspreise, welche 
weiterhin das bedeutendste internationale 
Steuerthema für MNU bleiben. Auch wenn 
die Schweiz bisher keine Dokumentations-
vorschriften eingeführt hat, hielten laut der 
Erhebung für 2007–2008 100% der befrag-
ten Schweizer Muttergesellschaften eine 
Überprüfung ihrer Verrechnungspreise in 
den nächsten zwei Jahren für wahrschein-
lich. Die Erhebung für 2007–2008 zeigte 

des Weiteren, dass unternehmensinterne 
Dienstleistungen Warentransaktionen als 
häufigsten Gegenstand von Steuerprüfun-
gen abgelöst haben. Darüber hinaus antwor-
teten 54% der befragten Schweizer Mutter-
gesellschaften, dass diese Steuerprüfungen 
zu Transferpreisanpassungen führten. Daher 
sollten Schweizer MNU sich des steigenden 

Risikos einer Steuerprüfung im Bereich von 
Management- und anderen Unterstützungs-
dienstleistungen bewusst sein und entspre-
chende Aufzeichnungen vorhalten, um so-
wohl die Angemessenheit der Entgelte für 
solche Dienstleistungen nachzuweisen als 
auch gegebenenfalls ihre Dokumentations-
pflichten zu erfüllen.

Kanton Waadt
Am 8. Februar 2009 haben die Waadtländer 
mit grosser Mehrheit, rückwirkend auf den 
1. Januar 2009, die folgenden Änderungen 
des Kantons- (LI) und des Gemeindegeset-
zes (LICom) angenommen:

Besteuerung natürlicher Personen
Im Vergleich zwischen den Kantonen ist das 
Waadtland ein Kanton mit geringer Steuer-
belastung für niedrige Einkommen, wohin-
gegen die Steuerbelastung für mittlere 	
Einkommen relativ hoch ist. Daher wurde 
versucht, diese Situation durch zwei 
Hauptänderungen zu korrigieren: i) Einfüh-
rung eines neuen Abzuges für verheiratete 
Paare und Alleinerziehende (CHF 1’300 pro 
Paar, dazu CHF 1’000 pro Kind, bis zu ei-
nem Einkommen von CHF 116’000, danach 
degressiver Betrag) und ii) Erhöhung des 
Abzuges für Betreuungskosten von derzeit 
CHF 1’300 auf CHF 3’500 pro Kind.

Zusätzlich zu diesen Änderungen hat der 
Kanton Waadt eine Steuerbremse eingeführt, 
mit dem Ziel der Einhaltung der Bundesver-
fassung, welche Besteuerung mit substanz-
zehrendem Charakter verbietet (übermässige 
Kumulierung der Einkommens- und der Ver-
mögenssteuer, was einer «Beraubung» des 
Steuerzahlers gleichkommt). Das Ziel ist es, 
die Steuerlast zu verringern und zu vermei-
den, dass die Steuerzahler ihr Vermögen be-
schneiden müssen, um die Vermögenssteuer 
zu zahlen. Daher wird die Kumulierung der 
kantonalen und der kommunalen Einkom-

Übersicht über die wichtigsten in den 
französischsprachigen Kantonen eingeführten 
Gesetzesänderungen
Autorenverzeichnis am Ende des Artikels

mens- und Vermögenssteuer auf maximal 
60% des waadtländischen Nettoeinkommens 
begrenzt (vor Berücksichtigung der direkten 
Bundessteuer). Es muss darauf hingewiesen 
werden, dass das waadtländische Gesetz bei 
fehlendem oder unzureichendem Einkommen 
für die Berechnung der Höchststeuer von 60% 
die Berücksichtigung eines theoretischen Ein-
kommens von 1% des Vermögens vorsieht.

Unternehmenssteuerreform II
Der Kanton Waadt hat sein kantonales Steu-
ergesetz an die Unternehmenssteuerreform 
II angepasst, und zwar folgendermassen:

Milderung der wirtschaftlichen Doppelbe-•	
lastung durch Reduktion der Besteuerung 
der Erträge aus Beteiligungen für Aktionä-
re, die mindestens 10% des Aktienkapitals 
oder Gesellschaftskapitals eines Unter-
nehmens halten: Besteuerung in Höhe 
von 70% für Erträge aus Beteiligungen des 
Privatvermögens und in Höhe von 60% für 
Erträge aus Beteiligungen des Geschäfts-
vermögens. Wir weisen darauf hin, dass 
diese Erleichterungen unter den für die di-
rekte Bundessteuer eingeführten liegen 
(60% bzw. 50%). Es ist anzumerken, dass 
die Milderung der wirtschaftlichen Doppel-
belastung im Kanton Waadt – nach dem 
Beispiel des Bundes – mittels einer Verrin-
gerung der Besteuerungsgrundlage und 
nicht des Steuersatzes erfolgt. Ausserdem 
schliesst das waadtländische Gesetz Erträ-
ge aus Beteiligungen mit Sitz ausserhalb 
der Schweiz nicht aus;
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Reduktion der Kapitalsteuer durch deren •	
Anrechnung an die Gewinnsteuer. Wenn 
also die Gewinnsteuer den Betrag der 
Kapitalsteuer erreicht oder überschreitet, 
wird Letztere nicht mehr erhoben. Es gilt 
festzuhalten, dass diese Erleichterung für 
Holdinggesellschaften nicht gilt;

Aufnahme in das waadtländische Gesetz •	
der seit 2007 herrschenden Praxis be-
züglich der Erweiterung des Ersatzbe-
schaffungsbegriffes, wodurch ein Besteu-
erungsaufschub des auf dem Verkauf ei-
nes Vermögenswertes erzielten Gewinnes 
erfolgen kann. Es ist nicht mehr erforder-
lich, dass das Ersatzobjekt dieselbe Auf-
gabe im Unternehmen erfüllt wie das zu-
vor verkaufte Objekt. Allerdings ist die 
Übertragung eines Immobiliengewinnes 
auf eine bewegliche Ersatzbeschaffung 
im Prinzip nicht erlaubt;

Aufschub der Besteuerung stiller Reser-•	
ven in Zusammenhang mit dem bei der 
Übergabe eines in Form eines Personen-
unternehmens (Einzelunternehmen oder 
Kollektivgesellschaft) geführten Betrie-
bes erzielten Immobilien-Mehrwert sowie 
bei der Übertragung von Immobilien des 
Geschäfts- in das Privatvermögen erziel-
ten Immobilien-Mehrwert ermöglicht die 
Vertagung der Besteuerung der Gewinne 
auf den Zeitpunkt ihrer tatsächlichen 	
Erzielung;

Steuerbefreiung der Rückzahlung von •	
Aufgeldern (Agio) wenn die Liberierung 
des Aktienkapitals durch einen Aktionär 
über dem Nennwert erfolgte und wenn 
diese Agio durch die Gesellschaft auf 
einem Sonderkonto verbucht wurde;

Reduktion der Besteuerung des Liquidati-•	
onsgewinnes aus selbständiger Erwerbs-
tätigkeit bei definitiver Aufgabe nach 
dem vollendeten 55. Altersjahr in dem 
Sinne, dass besagter Gewinn in Zukunft 
getrennt von den anderen Einkommen 
und zu einem Vorzugssteuersatz besteu-
ert wird. Gegebenenfalls können Ein-
kaufsbeiträge in die Pensionskasse eben-
falls abgezogen werden.

Kanton Genf
Unternehmenssteuerreform II – Anwen­
dung eines Teilsteuersatzes auf Dividenden
Die Umsetzung der Unternehmenssteuer
reform II erfordert eine Anpassung des 	
Kantonsrechts. Allgemein beträgt die den 
Kantonen vom Bundesgesetzgeber zur Har-
monisierung ihres Kantonsrechts zugeteilte 
Umsetzungsfrist 2 Jahre (d. h. bis zum 
1. Januar 2011 für die zwingenden Anpas-
sungen). Nach Ablauf dieser Frist gelten 	
direkt die Bundesvorschriften. Neben den 
obligatorischen Anpassungen, die hier nicht 
mehr aufgeführt werden, hat der Genfer 	
Gesetzgeber seinen ihm vom Bundesrecht 
zugestandenen Handlungsspielraum teil
weise genutzt.

In Bezug auf die Milderung der wirtschaftli-
chen Doppelbelastung übernimmt der Kan-
ton die Prozentsätze des DBG. Somit wird 
der Kanton die ausgeschütteten Gewinne 
nur in Höhe von 60% für im Privatvermögen 
gehaltene Anteile und in Höhe von 50% für 
im Geschäftsvermögen gehaltene Anteile 
besteuern. Es gilt festzuhalten, dass diese 
Erleichterung nur für qualifizierte Anteile 
gilt (was mindestens 10% des Aktien- oder 
Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft 
oder einer Genossenschaft entspricht). 
Nach dem Beispiel des Bundes gilt die Me-
thode der Verringerung der Steuerbemes-
sungsgrundlage im Gegensatz zur Methode 
der Verringerung des Steuersatzes, wie im 
Kanton Zürich angewandt.

Allerdings wurde die Anrechnung der Kapi-
tal- auf die Gewinnsteuer (Art. 30 Abs. 2 
StHG) nicht übernommen, da diese als un-
angemessen eingestuft wurde. Es ist festzu-
halten, dass dennoch ein in diese Richtung 
gehender Gesetzentwurf (PL 10218) pen-
dent ist; die diesbezüglichen Diskussionen 
des Grossen Rates sind auf den 12. März 
2009 angesetzt. In Bezug auf die Auswei-
tung des Beteiligungsabzuges ist auf folgen-
de Änderungen hinzuweisen: (i) Senkung 
des Satzes von 20% auf 10% des Aktienkapi-
tals oder des Gesellschaftskapitals, Beteili-
gung von mindestens 10% am Gewinn und 
an den Reserven einer anderen Gesell-
schaft, Halten eines Anteils, der einen Ver-
kehrswert von mindestens einer Million 
Franken darstellt; (ii) bei Kapitalgewinnen 

kann, falls die Beteiligungsquote infolge 
Teilveräusserung unter 10% fällt, die Ermä-
ssigung für jeden folgenden Veräusserungs-
gewinn nur beansprucht werden, wenn der 
Verkehrswert der Beteiligungsrechte am 
Ende des der Veräusserung vorausgehen-
den Steuerjahres mindestens eine Million 
Franken betrug.

Neben den oben genannten fakultativen 
Massnahmen hat der Kanton seine Kantons-
gesetze angeglichen, indem er die von der 
Unternehmenssteuerreform II vorgesehe-
nen Hauptelemente übernommen hat. Das 
sich darauf beziehende Kantonsgesetz 
(10247) wurde am 10. Oktober 2008 vom 
Grossen Rat verabschiedet. Es unterliegt 
dem obligatorischen Referendum, welches 
auf den 17. Mai 2009 angesetzt ist.

Neues LPGIP
Am 1. Januar 2009 ist das Gesetz Loi rela­
tive à la perception et aux garanties des 
impôts des personnes physiques et des per­
sonnes morales (LPGIP)1 (10039) in 
Kraft getreten.

Im Wesentlichen beschliesst das Gesetz die 
Einführung:

eines vorläufigen Erhebungssystems mit •	
Zinsen auf Akontozahlungen zugunsten 
des Steuerzahlers oder des Kantons. 
Gleichzeitig wurden die Bussgelder von 
3%, die früher bei Zahlungsverzug der 
Akontozahlungen fällig waren, abge-
schafft;

der Gewährung eines Skonto bei vorfristi-•	
ger Zahlung;

der eindeutigen Festlegung eines allge-•	
meinen Fälligkeitstermins;

der Festlegung eines Einheitssatzes für •	
positive oder negative Ausgleichszinsen;

der Erstellung einer Zwischenabrechnung •	
und einer Schlussabrechnung.

Zeitgleich mit dem Gesetz sind verschiedene 
diesbezügliche Regelungen in Kraft getreten.

1	 Gesetz über die Erhebung und Gewährleistung von Steuern von natürlichen 
und juristischen Personen
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Besteuerung von Schenkungen
Das Gesetz Loi modifiant différentes lois 
fiscales (fiscalité des donations) (9863)2 
ist am 1. Januar 2009 in Kraft getreten.

Es dient der Anpassung an die neuen Bun-
desbestimmungen des Stiftungsrechts. Mit 
ihm wird insbesondere Folgendes eingeführt:

die Erhöhung des maximal abzugsfähigen •	
Satzes auf bis zu 20% für Zuwendungen 
von natürlichen und juristischen Perso-
nen;

die Befreiung von allen Schenkungssteuern •	
bei Zuwendungen zugunsten einer quali-
fizierten juristischen Person;

die Befreiung von qualifizierten juristi-•	
schen Personen von Eintragungssteuern 
(Handänderungssteuern) beim Erwerb 
von Immobilien für einen gemeinnützigen 
oder kulturellen Zweck;

die Befreiung von der zusätzlichen Immo-•	
biliensteuer (1‰) bei aufgrund ihres 
Zwecks qualifizierten Immobilien.

Kanton Freiburg
Der Grosse Rat des Kantons Freiburg hat bei 
seiner Sitzung vom 5. September 2008 das 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 	
die direkten Kantonssteuern verabschiedet. 
Da gegen dieses Gesetz kein Referendum 
ergriffen wurde, ist es per 1. Januar 2009 
in Kraft getreten.

Die wesentlichen Änderungen in Bezug auf 
die Unternehmenssteuerreform II betreffen 
die Milderung der wirtschaftlichen Doppel-
belastung sowie die Massnahmen zugunsten 
von Selbständigerwerbenden.

Im Gegensatz zur direkten Bundessteuer 
werden die Einkünfte und die Veräusse-
rungsgewinne sowohl aus im Privat- als 
auch im Geschäftsvermögen gehaltenen Be-
teiligungen nur in Höhe von 50% besteuert, 
sofern die Anteilsrechte mindestens 10% 
des Aktien- oder des Gesellschaftskapitals 
einer Kapitalgesellschaft oder einer Genos-
senschaft darstellen. Um von der Teilbe-
steuerung bei der Veräusserung einer Betei-

ligung zu profitieren, muss diese während 
mindestens eines Jahres gehalten werden.

Der Kanton Freiburg hat in sein Gesetz auch 
die Bundesvorschriften zur Erleichterung 
der Steuerbelastung für Selbständigerwer-
bende, die ihre Erwerbstätigkeit endgültig 
aufgeben, aufgenommen sowie die Sach-
verhalte, die einen Aufschub rechtfertigen.

Die anderen zwingenden Anpassungen 
müssen bis spätestens 2011 abgeändert 
werden, insbesondere die steuerfreie Rück-
zahlung des Agio.

Auf Ebene des Grundstücksgewinnes hat 
das Freiburger Parlament die geltende Frist, 
während derer der Steuerzahler den beim 
Verkauf seines Familienwohnsitzes erzielten 
Mehrwert wieder in einen neuen Familien-
wohnsitz investieren und somit vom Steuer-
aufschub profitieren kann, um ein Jahr (auf 
zwei Jahre) verlängert.

 

Kanton Wallis
Der Kanton Wallis hat der Umsetzung der 
Unternehmenssteuerreform II vor allem 
durch die Einführung der Dividendenteilbe-
steuerung, die am 8. November 2007 	
beschlossen wurde und rückwirkend per 
1. Januar 2007 in Kraft trat, vorgegriffen.

In Bezug auf Einkünfte aus im Geschäftsver-
mögen gehaltenen Beteiligungen richtet 
sich der Kanton Wallis nach der direkten 
Bundessteuer (dBSt), indem er diese Ein-
künfte in Höhe von 50% besteuert, wenn die 
Anteilsrechte mindestens 10% des Aktienka-
pitals oder des Gesellschaftskapitals einer 
Kapitalgesellschaft oder einer Genossen-
schaft betragen. Dieselbe Teilbesteuerung 
der Veräusserungsgewinne wird nur ge-
währt, wenn die Beteiligungsrechte für min-
destens ein Jahr Eigentum des Steuerzah-
lers oder des Personenunternehmens 
bleiben.

Was allerdings die Teilbesteuerung der Ein-
künfte aus im Privatvermögen gehaltenen 
Beteiligungen angeht, enthält Artikel 33d 
des Steuergesetzes des Kantons Wallis eine 
Übergangsregelung. Tatsächlich sieht das 
Gesetz des Wallis für die Steuerjahre 2007 
und 2008 hinsichtlich der Besteuerung von 
Einkünften aus Beteiligungen, sofern diese 

in Kapitalgesellschaften oder Genossen-
schaften gehalten werden, die ihren Sitz in 
der Schweiz haben, und die Beteiligungen 
mindestens 10% des Aktienkapitals oder des 
Gesellschaftskapitals betragen, eine Redu-
zierung des Steuersatzes von 50% vor. Ab 
den 1. Januar 2009 passt sich der Kanton 
Wallis der dBSt an und besteuert Einkünfte 
aus im Privatvermögen gehaltenen schwei-
zerischen oder ausländischen Beteiligungen 
in Höhe von 60%.

Alle obligatorischen Gesetzesanpassungen, 
vor allem die steuerfreie Rückzahlung des 
Agio und die Verringerung der Steuerbelas-
tung von Selbständigerwerbenden, die ihre 
Erwerbstätigkeit endgültig aufgeben, sind 
am 1. Januar 2008 in Kraft getreten.

Allerdings hat es der Grosse Rat des Kan-
tons Wallis nicht für angemessen erachtet, 
die Anrechnung der Kapital- auf die Gewinn-
steuer vorzunehmen, wie es Artikel 30 des 
Bundesgesetzes über die Harmonisierung 
der direkten Steuern (StHG) vorsieht.

Kanton Jura
Um keinen Alleingang zu unternehmen, 
wird momentan ein Gesetzentwurf geprüft, 
welcher die wirtschaftliche Doppelbelastung 
verringern soll. Unter Vorbehalt der Zustim-
mung durch den Grossen Rat des Jura und 
der Referendumsfrist werden die neuen 
Bestimmungen des Steuergesetzes des Kan-
tons Jura rückwirkend auf den 1. Januar 
2009 in Kraft treten.

Allerdings wird der Gesetzentwurf über die 
Teilbesteuerung von Dividenden weder wei-
ter noch weniger weit gehen als das Bun-
desgesetz vom 23. März 2007. Erträge aus 
Beteiligungen aus dem Geschäftsvermögen 
sollten also in Höhe von 50% besteuert wer-
den.

In Übereinstimmung mit der dBSt dürfte die 
Teilbesteuerung der Veräusserungsgewinne 
nur gewährt werden, wenn die Anteilsrechte 
während mindestens eines Jahres im Besitz 
des Steuerpflichtigen oder des Personenun-
ternehmens geblieben sind.

Die Erträge aus Beteiligungen aus dem Pri-
vatvermögen würden denselben Bedingun-
gen unterliegen und dürften wie auf der 

2	 Gesetz über die Abänderung verschiedener Steuergesetze (Besteuerung 
von Schenkungen)
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Ebene der Bundessteuer in Höhe von 60% 
besteuert werden.

Anscheinend wird der Kanton Jura die An-
rechnung der Kapital- auf die Gewinnsteuer 
nicht einführen. Allerdings dürfte der Kapi-
talsteuersatz in Zukunft stark reduziert wer-
den.

Es wird ebenfalls daran erinnert, dass die 
zwingenden Anpassungen der Unterneh-
menssteuerreform II spätestens 2011 in 
Kraft treten müssen.

Kanton Neuenburg
Der Kanton Neuenburg plant für 2009 kei-
ne Änderungen seiner Steuergesetzgebung. 
Allerdings wird das Gesetz über die direkten 
Abgaben gerade überarbeitet. Bis jetzt gibt 
es jedoch noch keine verfügbaren Informati-
onen zum Inhalt.

Autoren
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Das liechtensteinische Steuerrecht stammt 
zu wesentlichen Teilen aus dem Jahr 1961. 
Es wird den heutigen Anforderungen nicht 
mehr gerecht. Die Regierung hat deshalb 
den Reformprozess vor einiger Zeit ange-
stossen. Ein Gesetzesentwurf wurde Ende 
Januar veröffentlicht. Die Regierung plant, 
die Reform nach erfolgtem parlamentari-
schem Prozess bereits per 1. Januar 2010 
in Kraft zu setzen.

Proportionaltarif
Die Ertragssteuer ist heute in Liechtenstein 
progressiv ausgestaltet. Der Steuersatz be-
wegt sich zwischen 7,5% und 20%, wobei 
die Steuern absetzbaren Aufwand bilden. 
Neu ist ein Proportionaltarif von 12,5% ge-
plant. Dabei sind die Steuern nicht mehr ab-
setzbar. Dagegen soll eine Normalverzin-
sung des Eigenkapitals von zum Beispiel 3% 
vom Gewinn abgesetzt werden können. Der 
effektive Steuersatz dürfte damit in vielen 
Fällen zwischen 10% und 11% zu liegen 
kommen. Die Kapitalsteuer wird abge-
schafft und durch eine Mindestertragssteu-
er von 4% des steuerbaren Kapitals ersetzt.

Neuerungen bei juristischen Personen
Die Reform wird mit einigen Neuerungen 
bei der Besteuerung juristischer Personen 
verknüpft. So soll in Anlehnung an die 
schweizerische Praxis die bisher unbekann-
te Ersatzbeschaffung eingeführt werden. 
Ebenfalls kodifiziert werden Besteuerungs-
regeln für Umstrukturierungen. Vollständig 
reformiert wird der Beteiligungsabzug. Neu 
werden Beteiligungserträge freigestellt. Da-
bei gilt für Beteiligungserträge weder eine 
Mindesthaltedauer noch eine Mindestbetei-
ligungsquote. Schliesslich wird das Privileg 
neu auch auf Gewinne aus der Veräusse-
rung von Beteiligungen ausgedehnt. Der 

Steuerreform in Liechtenstein
Roger Krapf, Senior Manager, Corporate Tax; roger.krapf@ch.ey.com

Verlustvortrag wird für eine unbegrenzte 
Zeit und ohne weitere Einschränkungen 	
gewährt. Schliesslich führt Liechtenstein 	
ein Gruppenbesteuerungssystem mittels 
Anrechnung von Verlusten bestimmter 	
nahestehender Gesellschaften ein.

Abschaffung der Couponsteuer
Die heute vor allem auf der Ausschüttung 
von Dividenden und Liquidationsgewinnen 
von Aktiengesellschaften erhobene Cou-
ponsteuer von 4% wird abgeschafft. Der 
Steuer verhaftet bleiben aber Altreserven 
nach dem «First in first out»-Prinzip. Für 
diese Altreserven ist für 2010 und die fol-
genden drei Jahre allerdings eine attraktive 
Auflösungsmöglichkeit mit einer Erleichte-
rung von bis zu 75% vorgesehen.

Aufhebung des Sitzgesellschaftsprivilegs
Die Steuerbefreiung von Sitzgesellschaften, 
die keine Geschäftstätigkeit im Inland aus-
üben, wird mit einer Übergangsfrist von 
fünf Jahren für bereits privilegiert besteu-
erte Unternehmen aufgehoben. Dieser 	
Status dürfte gegen den EWR-Vertrag ver-
stossen. Dies bedeutet namentlich für inter-
nationale Handelsgesellschaften eine 	
einschneidende Änderung. Ebenfalls abge-
schafft wird die subjektive Steuerbefreiung 
solcher Gesellschaften für Zwecke der 
MWSt. Keine wesentlichen Änderungen 
dürften sich dagegen für die vermögensver-
waltenden Stiftungen, Anstalten, Trusts und 
dergleichen ergeben. Für diese Einheiten 
wird der neue Status der Privatvermögens-
gesellschaft geschaffen, welcher weiterhin 
eine Ertragssteuerbefreiung vorsieht. Die 
Mindeststeuer wird aber von CHF 1’000 auf 
CHF 1’200 erhöht.

Neue Tools im Bereich Finanzierung, 
Patente und Schifffahrt?
Die Regierung schlägt im Entwurf neue 
Privilegien für bestimmte Einkommensarten 
vor. So soll im Forschungs- und Entwick-
lungsbereich eine sogenannte Patent Box 
geschaffen werden. Diese besteht aus ei-
nem Pauschalabzug von 80% für solche Ein-
künfte, was zu einer effektiven Besteuerung 

Mit Entwurf vom 20. Januar 2009  
hat die Regierung die Vernehmlassung 

für das neue Steuergesetz in Liech-
tenstein eröffnet. Das bestehende 

Steuerrecht aus dem Jahre 1961 soll 
grundlegend reformiert werden.
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von deutlich unter 3% führen dürfte. Ob nur 
Lizenzerträge aus Patenten oder auch übri-
ge Erträge aus immateriellen Gütern für 
dieses Privileg berechtigen, soll auf dem 
Verordnungsweg geklärt werden. Bei den 
Finanzgesellschaften wird durch den Eigen-
kapitalzinsabzug indirekt eine privilegiert 
besteuerte Finanzgesellschaft geschaffen. 
In Abhängigkeit der Höhe der Aktivzinser-
träge und des Eigenfinanzierungsgrades 
sind hier Steuerbelastungen von 4% bis 9% 
realistisch. Schliesslich sieht das neue Steu-
ergesetz vor, eine pauschalierte Besteue-
rung von Handelsschiffen auf Basis der 
Bruttoregistertonnen zu schaffen. Anzufü-
gen bleibt, dass Liechtenstein zwar den Ab-
schluss von Doppelbesteuerungsabkommen 
als Ziel für die Zukunft definiert hat. Gegen-
wärtig besteht aber nur ein vollständiges 

Abkommen mit Österreich sowie das Ab-
kommen bezüglich verschiedener Steuer-
fragen mit der Schweiz.

Auch Änderungen im Bereich der natürli­
chen Personen
Die Reform sieht auch im Bereich der natür-
lichen Personen gewichtige Änderungen 
vor. Erwähnt seien an dieser Stelle nur die 
Abschaffung der Nachlass-, Erbanfalls- und 
Schenkungssteuer sowie der Kapitalgewinn-
steuer (mit Ausnahme von Grundstückge-
winnen). Personengesellschaften sollen 
neu transparent besteuert werden, was at-
traktive Möglichkeiten für Private-Equity-
Strukturen schaffen soll. Dagegen bleibt die 
Rentnersteuer – also das Pendant zur Auf-
wandbesteuerung in der Schweiz – unverän-
dert erhalten.

Behalten Sie den Überblick über Steueränderungen – mit ITORS

Der International Tax Online Reference Service (ITORS) von Ernst & Young steht nun 
allen Ernst & Young-Kunden weltweit zur Verfügung.

ITORS bietet schnellen Zugriff auf Informationen, die Aufschluss darüber geben, ob es 
grössere steuerrechtliche Entwicklungen gegeben hat, die sich eventuell auf den Jahres-
abschluss von multinationalen Unternehmen auswirken. Der Service beinhaltet auch 
grundsätzliche Informationen über das Steuerrecht der einzelnen Länder, einschliesslich 
Steuersätzen, Zinsen, Strafen und Verjährungsfristen.

«Multinationale Unternehmen stehen vor der wachsenden Herausforderung, mit den 
Veränderungen der weltweiten Steuergesetzgebung und des rechtlichen Umfelds Schritt 
zu halten», erklärt Jim Tobin, Leader International Tax Services von Ernst & Young. 
«Diese Veränderungen können wesentliche Auswirkungen auf die Steuererklärung, die 
Berechnung der Einkommensteuer, die Ermittlung und Überwachung von Steuerrisiken 
und den Umgang mit Steuerstreitigkeiten haben.»

Sie können ITORS zwei Wochen lang kostenlos testen. 

Wenn Sie sich für diesen Dienst anmelden wollen, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit 	
Sarah Barth in Verbindung (sarah.barth@ey.com).


